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Bezug: 649.350/0-V/1/99

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung erlaubt sich zu dem mit obbez.

Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauern-

Sozialversicherungsgesetz geändert wird (23. Novelle zum BSVG), folgendes

mitzuteilen:

In dem mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

vom 16. April 1999, Zl. 21.145/1-11/99, versandten Entwurf einer 23. Novelle zum

BSVG war – inhaltlich – lediglich eine Änderung des § 23 Abs. 10 lit. a leg.cit.

enthalten.

Die im nunmehr übermittelten Entwurf in Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 1 letzter Satz lit. a)

vorgesehene Einbeziehung auch der land(forst)wirtschaftlichen Nebengewerbe in

die Kranken- und Pensionsversicherung der Bauern wird sicherlich zu einer –

derzeit nicht konkret quantifizerbaren – Zunahme der vom Landeshauptmann

durchzuführenden Einspruchsverfahren betreffend Bescheide der

Sozialversicherungsanstalt der Bauern bezüglich die Versicherungs- und

Beitragspflicht nach dem BSVG und somit zu einer finanziellen Mehrbelastung des
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Landes führen. Eine Abgeltung dieser Mehraufwendungen im Zuge des

Finanzausgleiches wäre jedenfalls erforderlich.

Beigefügt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. Eine weitere Ausfertigung ergeht an

die e-mail Adresse „begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“.

Für die Landesregierung:
Im Auftrag des Landesamtsdirektors:

Dr. Rauchbauer eh.
(Leiter des Verfassungsdienstes)

F.d.R.d.A.:
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Zl.u.Betr.w.v. Eisenstadt, am 28.6.1999

1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren)
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung,

Postfach 35, Schenkenstraße 4, 1014 Wien

zur gefälligen Kenntnis.

Für die Landesregierung:
Im Auftrag des Landesamtsdirektors:

Dr. Rauchbauer eh.
(Leiter des Verfassungsdienstes)

F.d.R.d.A.:
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